
Kaufvertrag für eine gebrauchte Schusswaffe

Der Käufer verpflichtet sich, binnen zwei Wochen, gerechnet ab Übergabe der Waffe,
der zuständigen Behörde den Erwerb schriftlich anzuzeigen und seine Waffenbesitz-
karte zur Eintragung des Erwerbs vorzulegen (§ 34 Abs. 2 Satz 2 WaffG). Der Verkäu-
fer hat die Waffe innerhalb der genannten Frist aus seiner Waffenbesitzkarte austragen
zu lassen.

Die Übergabe der Waffe erfolgte am und wird durch die Unterschrift
des Käufers bestätigt. Der Verkäufer bestätigt mit seiner Unterschrift den
Erhalt des vereinbarten Kaufpreises. .
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Bezeichnung:
Kaliber:
Hersteller:
Herstellernummer:
Vereinbarter Verkaufspreis: .


